
 1  Anlage 3  
 
   

Datenschutz: https://loe.schulamt-bw.de/,Lde/Startseite/Service/datenschutz Stand: 11/2025 

 

Schulfremdenprüfung Werkrealschule 
 

Belehrung gem. §6 / §8 der Werkrealschulabschlussprüfungsordnung 

Name, Vorname: ____________________________________________________________ 
 
Nichtteilnahme, Rücktritt 

1. Die Teile der Prüfung, an denen der Schüler ohne wichtigen Grund nicht teilnimmt, werden jeweils mit 
»ungenügend« bewertet. Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes entscheidet bei der 
schriftlichen Prüfung der Leiter, bei der mündlichen Prüfung und der Kompetenzprüfung der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Der wichtige Grund ist der Schule unverzüglich mitzuteilen. 

2. Als wichtiger Grund gilt insbesondere eine krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit. Ist eine prüfungs-
relevante gesundheitliche beeinträchtigung nicht offenkundig, kann die oder der Vorsitzende die 
Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen, das eine konkrete Beschreibung dieser Beeinträch-
tigung beinhaltet. Wer sich in Kenntnis einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder eines anderen 
wichtigen Grundes der Prüfung unterzogen hat, kann diese Gründe nachträglich nicht mehr geltend 
machen. 

3. Soweit ein wichtiger Grund vorliegt, gilt die Prüfung als nicht unternommen. Die nicht abgelegten 
Prüfungsteile können in einem Nachtermin nachgeholt werden. Kann an der Nachprüfung aus wichti-
gem Grund ganz oder teilweise nicht teilgenommen werden, gilt die Prüfung als nicht unternommen. 

 
Täuschungshandlungen, Ordnungsverstöße 

1. Wer es unternimmt, das Prüfungsergebnis durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener 
Hilfsmittel zu beeinflussen, oder wer nicht zugelassene Hilfsmittel nach Bekanntgabe der 
Prüfungsaufgaben mit sich führt oder Beihilfe zu einer Täuschung oder einem Täuschungsversuch 
leistet, begeht eine Täuschungshandlung.  
Das Mitführen von Mobiltelefonen, Armbanduhren mit der Funktionalität eines Computers und Zugang 
zum Internet (sog. smartwatches) und anderen kommunikationselektronischen Medien in der Prüfung 
ist verboten und gilt als Täuschungshandlung im Sinne von § 8 Abs. 1 WRSAPO. 

2. Wird während der Prüfung festgestellt, dass eine Täuschungshandlung vorliegt oder besteht ein 
entsprechender Verdacht, wird der Sachverhalt von einem aufsichtführenden Lehrer festgestellt und 
protokolliert. Der Prüfling setzt die Prüfung bis zur Entscheidung über die Täuschungs-handlung 
vorläufig fort. 

3. Stellt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, bei der schriftlichen Prüfung die Leiterin 
oder der Leiter fest, dass eine Täuschungshandlung vorliegt, wird der Prüfling von der weiteren 
Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen; dies gilt als Nichtbestehen der Abschlußprüfung. In 
leichten Fällen kann stattdessen die Prüfungsleistung mit der Note »ungenügend« bewertet werden. 

4. Stellt sich eine Täuschungshandlung erst nach Aushändigung des Zeugnisses heraus, kann das 
Staatliche Schulamt das Zeugnis einziehen und entweder ein anderes Zeugnis erteilen oder die 
Prüfung für nicht bestanden erklären, sofern seit der Ausstellung des Zeugnisses nicht mehr als zwei 
Jahre vergangen sind. 

5. Wer durch sein Verhalten so schwer stört, dass es nicht möglich ist, die Prüfung ordnungsgemäß 
durchzuführen, wird von der Prüfung ausgeschlossen. Dies gilt als Nichtbestehen der Abschlussprüfung. 

 

Von den vorstehenden Bestimmungen habe ich Kenntnis genommen. 
 
 

______________________  ________________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift der Bewerberin/des Bewerbers 


